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den vorliegenden Bereich der Teilzeitkräfte gibt es 
mittlerweile eine umfangreiche Rechtsprechung zur 
mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Ge­
schlecht 1

, die von einer - bis auf wenige Ausnahmen 
- ,,frauenfreundlichen Linie" gekennzeichnet ist. 

Die sog. ungeschützten Beschäftigungsverhältnis­
se erfreuen sich allerdings nationaler Eigenheiten, die 
mittelbare Diskriminierungen weiter ermöglichen.2 

So verstößt es nicht gegen das Recht der EG, 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse von der So­
zialversicherung auszuschließen, wenn ein Mitglied­
staat der EU im „Rahmen seiner Sozial-und Beschäf­
tigungspolitik" solche diskriminierenden Regelun­
gen für erforderlich hält (unabhängig von den gesetz­
lichen Änderungen der sog. 630 DM Arbeitsverhält­
nisse). Diese Ausnahme vom Gleichbehandlungs­
grundsatz der EG geht zurück auf die Prämisse der 
Herren der EG-Verträge, daß die Sozialpolitik (so 
z.B. die Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversiche-

Vgl. DiebaJl, in: Buschmann/ DiebaJl / Stevens-Barrol, Das 
Recht der Teilzeitarbeit, Köln 1997, S. 159 ff. 

2 Siehe EuGH-Urreile „Nolte" sowie ,,Megner und Scheffel", 
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m.Anm. 

4 Zur Begriffserläuterung siehe DiebaJl, ebenda. 
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rung) nach wie vor in den Händen der Nationalstaa­
ten liegt. Anders verhält es sich mit Entgeltregelun­
gen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses wie z.B. die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.3 Denn Regelun­
gen, die den Entgeltbereich betreffen, müssen sich am 
Maßstab des Art. 119 EGV (jetzt Are. 141 EGV) 
messen lassen. Art. 119 EGV/Arc. 141 EGV schreibt 
den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche / 
gleichwertige Arbeit vor. Dieser tragende Grundsatz 
des Gemeinschaftsrechts verbietet nicht nur die un­
mittelbare, sondern auch die mittelbare Diskriminie­
rung4 aufgrund des Geschlechts und erstreckt sich auf 
auf alle Tarifverträge. 

So stellt der tarifvertragliche Ausschluß geringfü­
giger Beschäftigungsverhältnisse von einer jährlichen 
Weihnachtsgratifikation eine mittelbare Benachteili­
gung aufgrund des Geschlechts dar, die nichtig ist, 
weil sie gegen Art. 119 EGV/ Art. 141 EGV verstößt. 

Demnach müßte Frau Krüger ihre Weihnachts­
gratifikation erhalten, es sei denn, das vorlegende 
nationale Gericht findet einen objektiven Rechtferti­
gungsgrund für die Benachteiligung, die nichts mit 
der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu 
tun hat und höher zu bewerten ist, als der gemein­
schaftsrechtliche Rechtsgrundsatz. 

Heike Dieball, Diekholzen/Hildesheim 

Von Foren, Generationenkonflikten und Strukturwandel 
Einige Ergebnisse der Teilnehmerinnenbefragung des 25. Feministischen Juristinnentages 
in Bremen 

Zum diesjährigen FJT führten wir Organisatorin­
nen eine Teilnehmerinnenbefragung durch, deren 
Ergebnisse vollständig im Reader der Tagung nach­
zulesen sind. Um jedoch die Diskussion um den FJT, 
seine Struktur und seine Inhalte etwas zu verbreitern, 
möchten wir Euch hier einige der Ergebnisse vorstel­
len. Gründe für eine Befragung gab es genug, auch 
wenn seit der letzten Teilnehmerinnenbefragung in 
Berlin 1997 erst zwei Jahre vergangen waren, da 
einige Neuerungen zu bewerten waren. So waren in 
Bremen erstmals Foren, Veranstaltungen von (ge­
planter) vierstündiger Dauer mit mehreren Referen­
tinnen, durchgeführt worden und der letzte Tagungs­
tag, der Sonntag, inhaltlich aufgewertet und zeitlich 
bis in den frühen Nachmittag verlängert worden. 
Auch wenn das Abschlußplenum hierzu schon ein 
Stimmungsbild vermittelte, können doch die 79 aus­
gewerteten von rund 250 ausgegebenen Fragebögen 
dieses Bild erweitern und vervollständigen. 

Foren 
Besonders interessant war für uns die Frage, wie 

den Teilnehmerinnen des diesjährigen FJT die Um­
strukturierung durch die Aufnahme von Foren in das 
Programm gefallen hat. Diese Umgestaltung ist 
durchweg positiv aufgenommen worden (fast 80 % 
haben auf die betreffende Frage mit ,,sehr gut" oder 
„gut" geantwortet). Besonders gelobt wurden die 
Möglichkeit der Vertiefung des jeweiligen Themas 
(35,4 %) und die Darstellung der unterschiedlichen 
Perspektiven zu den jeweiligen Problemen (30,4 %). 
Kritisiert wurde wenig, zwei Aspekte sollen hier je­
doch genannt werden. Zum einen wurde die Schwie­
rigkeit der Diskussion in großen Gruppen (11,4 %) 
angesprochen. Dem kann aber wohl nur schwerlich 
abgeholfen werden, da die großen Gruppen in den 
Foren fast unvermeidbar sind. Der zweite genannte 
Aspekt war die Unstrukturiertheit und Ausuferung 
der Diskussionen sowie deren mangelnde Moderati-
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